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6 Bestimmung des Verfahrens für die Berech-
nung der Stellenanteile der Fraktionen 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4 

Gemäß § 13 der Geschäftsordnung erfolgt die Zu-
sammensetzung des Ältestenrates und der Aus-
schüsse des Landtags von Nordrhein-Westfalen 
nach dem jeweiligen Stärkeverhältnis der Fraktio-
nen. Derselbe Grundsatz gilt, soweit nichts anderes 
bestimmt oder von den Fraktionen vereinbart ist, 
auch bei Wahlen zu anderen Gremien durch den 
Landtag.  

Der Ihnen vorliegende Antrag ist darauf gerichtet, 
bei der Berechnung der Stellenanteile der Fraktio-
nen das Verfahren der mathematischen Proportion, 
also das System-Hare-Niemeyer, anzuwenden, so-
weit nichts anderes bestimmt ist oder im Einzelfall 
von den Fraktionen vereinbart wird.  

Eine Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. Wir kommen deshalb direkt zur 
Abstimmung über den gemeinsamen Antrag. Möch-
te jemand dagegen stimmen? – Möchte sich je-
mand enthalten? – Beides ist nicht der Fall. Damit 
ist der Antrag Drucksache 16/4 einstimmig ange-
nommen. Und wir wissen, wie wir künftig zu be-
rechnen haben.  

Ich rufe auf: 

7 Bestimmung der Zahl der Mitglieder des Äl-
testenrats 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5 

Nach § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung besteht der 
Ältestenrat aus der Präsidentin bzw. dem Präsiden-
ten, den Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten 
und den Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktio-
nen. Die Zahl der Mitglieder des Ältestenrates wird 
durch Beschluss des Landtages bestimmt. 

Die Fraktionen haben sich in einem gemeinsamen 
Antrag, der Ihnen vorliegt, darauf geeinigt, die Zahl 
der weiteren Mitglieder des Ältestenrates auf insge-
samt 16 festzusetzen. Eine Debatte ist hierzu eben-
falls nicht vorgesehen.  

Wir kommen direkt zur Abstimmung über den ge-
meinsamen Antrag Drucksache 16/5. Möchte je-
mand dagegen stimmen? – Möchte sich jemand 
enthalten? – Beides ist nicht der Fall. Damit ist auch 
dieser Antrag zur Bestimmung der Zahl der Mitglie-
der des Ältestenrates einstimmig angenommen, 
und wir können den Ältestenrat bestimmen.  

Ich rufe auf: 

8 Richtlinien für die Aufhebung der Immunität 
von Mitgliedern des Landtags 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6 

Bei dem in Drucksache 16/6 enthaltenen Verfahren 
handelt es sich um dieselben Regelungen, die be-
reits in der 15. Wahlperiode des Landtags und auch 
in den Wahlperioden davor vereinbart und die si-
cherlich in den Fraktionen besprochen wurden.  

Eine Debatte ist ebenfalls nicht vorgesehen. Wir 
kommen deshalb auch hier direkt zur Abstimmung 
über den gemeinsamen Antrag Drucksache 16/6. 
Möchte jemand dagegen stimmen? – Möchte sich 
jemand enthalten? – Das ist nicht der Fall. Damit 
sind die Richtlinien für die Aufhebung der Immunität 
von Mitgliedern des Landtages einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

9 Einsetzung eines Wahlprüfungsausschusses 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/7 

Gemäß Art. 33 Abs. 1 der Landesverfassung ist die 
Wahlprüfung Sache des Landtags. Abs. 4 dieser 
Vorschrift bestimmt, dass das Nähere durch ein 
Gesetz geregelt wird. Dies ist im Gesetz über die 
Prüfung der Wahlen zum Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen erfolgt. Nach § 8 dieses Ge-
setzes hat der Landtag zur Vorbereitung seiner Ent-
scheidungen einen Ausschuss einzusetzen, der ei-
nen Vorschlag mit einem schriftlichen Bericht vor-
legt. 

Mit dem Ihnen vorliegenden Antrag sprechen sich 
die Fraktionen in entsprechender Weise aus. Das 
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Verhältnis der Besetzung des Wahlprüfungsaus-
schusses erfolgt im Stärkeverhältnis 4:2:1:1:1.  

Eine Debatte ist hierzu ebenfalls nicht vorgesehen. 
Wir kommen auch hier direkt zur Abstimmung über 
den gemeinsamen Antrag Drucksache 16/7. Wer 
möchte hier dagegen stimmen? – Wer möchte sich 
enthalten? – Beides ist nicht der Fall. Damit ist der 
Antrag einstimmig angenommen. Wir haben dem 
Grunde nach einen Wahlprüfungsausschuss einge-
setzt. 

Ich rufe auf: 

10 Bestellung eines Petitionsausschusses 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/8 

Auch hier bestellen wir gemäß § 109 der Ge-
schäftsordnung des Landtags von Nordrhein-West-
falen einen Petitionsausschuss, da die Petitionen 
nicht der Diskontinuität unterliegen. Um die kontinu-
ierliche Arbeit zu gewährleisten, haben wir die gän-
gige Parlamentspraxis, zu Beginn einen Petitions-
ausschuss in einer vorläufigen Zusammensetzung 
zu bestellen.  

Mit der eben genannten Drucksachennummer liegt 
Ihnen der gemeinsame Antrag der Fraktionen vor.  

Auch hierzu ist keine Debatte vorgesehen. Wir kön-
nen deshalb direkt über den Antrag Drucksache 
16/8 abstimmen. Ist jemand dagegen? – Enthaltun-
gen? – Beides ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag 
angenommen, der Petitionsausschuss einstimmig 
bestellt und kann dann auch personell bestimmt 
werden.  

Ich rufe auf: 

11 Bestellung eines Haushalts- und Finanzaus-
schusses 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9 

Es ergibt sich weiterhin die Notwendigkeit, bereits 
jetzt den Haushalts- und Finanzausschuss in einer 
vorläufigen Zusammensetzung zu bestellen. Zum 
einen hat dieser Ausschuss eigene gesetzliche Mit-
wirkungspflichten. Zum anderen ist zeitnah ein Ge-

setzentwurf zu beraten, der in die Zuständigkeit die-
ses Ausschusses fällt. Darüber wurde im Ständigen 
Ausschuss berichtet, und die Fraktionen haben dar-
über beraten.  

Der vorliegende Antrag ist darauf gerichtet, einen 
Haushalts- und Finanzausschuss in einer vorläufi-
gen Besetzung zu bestellen. Es ist beabsichtigt, in 
der Plenarsitzung, in der sämtliche Fachausschüsse 
bestellt werden, auch die endgültige Besetzung des 
Haushalts- und Finanzausschusses zu beschließen. 

Eine Debatte ist zu dem Ihnen vorliegenden Antrag 
Drucksache 16/9 nicht vorgesehen. Wir kommen 
deshalb direkt zur Abstimmung. Möchte sich je-
mand dagegen aussprechen? – Enthaltungen? – 
Beides ist nicht der Fall. Somit ist dieser Antrag 
auch einstimmig angenommen.  

Ich rufe auf: 

12 Bestellung eines Hauptausschusses 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10 

Auch hier bestellen wir einen Hauptausschuss in 
einer vorläufigen Zusammensetzung. Die Notwen-
digkeit ergibt sich auch in diesem Fall daraus, dass 
zeitnah mehrere Gesetzgebungsverfahren anste-
hen, die diesen Ausschuss tangieren. Im Übrigen 
soll der Hauptausschuss bis zur endgültigen Bestel-
lung eine Auffangzuständigkeit für alle bis zu die-
sem Zeitpunkt anstehenden Beratungsgegenstände 
haben, soweit nicht die in den vorangegangenen 
Tagesordnungspunkten eingesetzten und bestellten 
Ausschüsse zuständig sind.  

Eine Debatte hierzu ist ebenfalls nicht vorgesehen. 
Wir kommen deshalb direkt zur Abstimmung über 
den gemeinsamen Antrag Drucksache 16/10. Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der 
Fall. Damit einstimmig so angenommen.  

Tagesordnungspunkt  

13 Wahl der Mitglieder des Kontrollgremiums nach 
§ 23 des Gesetzes über den Verfassungsschutz 
in Nordrhein-Westfalen 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11 
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